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Wintercheck 19 Euro!
Ihnestraße 16
57439 Attendorn
Telefon (02722) 7188
Telefax (02722) 70534

Spätestens jetzt sollten die Reifen an den Fahrzeugen gewechselt werden. � Foto. GTÜ

Reifen, Bremsen, Licht
– und vernünftiges Fahren

Zehn Tipps für eine sichere Fahrt durch Eis und Schnee
PLETTENBERG � Der erste
Frost, die erste Glätte auf
den Straßen, das erste Frei-
kratzen des Autos am frühen
Morgen: So langsam wird der
Herbst von den ersten Vorbo-
ten des Winters abgelöst.
Höchste Zeit, sein Fahrzeug
der Witterung anzupassen
und es „winterfest“ zu ma-
chen. Auf unserer heutigen
Sonderseite nennen wir Ihnen
Spezialisten – Fachbetriebe,
die gerne helfen.

Eine goldene Regel im Stra-
ßenverkehr besagt: Winter-
reifen sollten von „O bis O“
gefahren werden. Also von
Oktober bis Ostern. Da ist et-
was Wahres dran – vor allem,
wenn der Winter so lange
und kräftig ist wie der vergan-
gene. Spätestens jetzt, zum
Anfang des Monats Novem-
ber, wird es Zeit, von Som-
mer- auf Winterreifen umzu-
steigen.

Doch nicht nur das ist
wichtig, nicht nur das ist zu
beachten: Da im Winter
durch Schnee, Eis, Streusalz-
Matsch-Gemisch und Co. der
Lack leidet, kann man sein
Fahrzeug mit einer sogenann-
ten „Lackversiegelung“ vor
feinsten Kratzern schützen.
Und sind doch welche ent-
standen, helfen die Experten
auch gerne im Frühling wie-
der, das Auto mit einer
„Frischzellenkur“ aus dem
Winterschlaf zu erwecken.

Erstmal gilt es nun aber,
sein Fahrzeug sicher und hei-
le durch den Winter zu be-
kommen. Vor allem in der
dunklen Jahreszeit ist die Ver-
kehrssicherheit des Fahr-
zeugs noch gefragter, denn
bei Laub auf der Straße oder
später bei Glatteis und
Schnee werden die Reifen
und Bremsen der Fahrzeuge
oftmals stärker beansprucht
als im Frühling oder Sommer.

Was ist das Hauptproblem
im Winter? – Schnee, Nebel
und Minustemperaturen wer-
den die Autofahrer in den
nächsten Wochen und Mona-
ten auf der täglichen Fahrt
herausfordern. Gut vorberei-
tet, so die Experten der GTÜ
(Gesellschaft für Technische
Überwachung), lässt sich die
kalte Jahreszeit meistern. Ne-

ben der an den Straßenzu-
stand angepassten Geschwin-
digkeit gehört dazu vor allem
die richtige Vorbereitung.

Die zehn Wintertipps der
GTÜ lauten wie folgt:

1. Betriebsflüssigkeiten: Ne-
ben dem Ölstand sollten vor
allem das Wasser für die
Scheibenwaschanlage und
das Kühlwasser regelmäßig
kontrolliert werden und frost-
sicher sein. Beim Einfüllen
des Frostschutzes die Schei-
benwaschanlage betätigen,
damit das Frostschutzmittel
auch in die Zuleitungen der
Spritzdüsen gelangt. In der
Werkstatt prüfen lassen, ob
in der Kühlflüssigkeit genü-
gend Frostschutzmittel ist.

2. Batterie: Für die Batterie
bedeutet Kälte eine besonders
hohe Zusatzbelastung. Den
Ladezustand des Bordakkus
von einem Fachmann über-
prüfen lassen und wenn nötig
die Batterie austauschen.

3. Beleuchtung: Richtiges
Licht ist in der dunklen Jah-
reszeit sehr wichtig. Die
Funktion der Scheinwerfer,
Brems- und Rückleuchten so-
wie der Nebelscheinwerfer
und der Nebelschlussleuchte
überprüfen lassen.

4. Scheibenwischer: Beson-
ders im Winter sind funkti-
onsfähige Scheibenwischer,
die ein klares Sichtfeld garan-
tieren, wichtig. Nicht nur,
weil die tief stehende Sonne
den Fahrer oft blendet, son-
dern auch weil die Scheiben
im Winter oft verschmutzt
sind. Streifen und Schlieren
auf der Scheibe können le-
bensgefährlich sein.

5. Reifen: Winterreifen sind
bei Schnee, Frost und Nässe
ein absolutes Muss. Die ent-
sprechende Gummimi-
schung und das Profil von
Winterpneus garantieren bei
niedrigen Temperaturen und
rutschigen Fahrbahnoberflä-
chen eine maximale Griffig-
keit und somit ein Optimum
an aktiver Sicherheit. Beson-
ders wichtig ist hier die regel-
mäßige Kontrolle des Reifen-
drucks. Die GTÜ-Sicherheits-
experten empfehlen eine
Mindestprofiltiefe von vier
Millimetern.

6. Bordausrüstung: Im Win-
ter sollten mit an Bord sein:
Abschleppseil, Antibeschlag-
tuch, Handbesen, Eiskratzer,
Defroster-Spray, Handschu-
he, Starthilfekabel, Wollde-
cke und feste Schuhe. Beson-
ders in schneereichen Regio-
nen und bergigen Gegenden
empfiehlt sich zudem die Mit-
nahme von Schneeketten,
Schaufel, Sandsack und Re-
servekanister.

7. Fahrweise: Eine angepass-
te Fahrweise und ein wenig
mehr Geduld schonen die
Nerven und erhöhen die Si-
cherheit, wenn bei winterli-
chen Straßenverhältnissen
der Verkehr nicht so fließend
vorangeht. Deshalb sollte
man die Zeit für eine Fahrt
nicht zu knapp kalkulieren.

8. Sicherheitsabstand: Ein
ausreichender Abstand zum
vorausfahrenden Fahrzeug ist
die beste Voraussetzung da-
für, um Auffahrunfälle zu ver-
meiden. Da bei Schnee und
Eis der Anhalteweg länger ist
als auf griffigem Asphalt, soll-
te auf den Sicherheitsabstand
ein besonderes Augenmerk
gelegt werden.

9. Anfahren: Auf rutschigem
Untergrund sollten die Vor-
derräder stets gerade stehen,
damit der Vorwärtsbewegung
möglichst wenig Widerstand
entgegensteht.

10. Fahrzeugbeherrschung:
Eine wesentliche Vorausset-
zung für sicheres Autofahren
ist besonders im Winter die
Beherrschung des Fahrzeugs.
Um die Fahrzeugbeherr-
schung zu trainieren, werden
oftmals in einigen Städten
spezielle Fahrsicherheitstrai-
nings angeboten. � fa / GTÜ

Unbedingt für freie Scheiben und damit klare Sicht sorgen:
„Kratzen“ lautet demnächst wieder die Devise. � Foto: dpa
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Komplettwäsche
mit Kristallwachs, Vor-
wäsche und
Unterboden-
wäsche 10,80 €

Waschstraße mit
Lappentechnologie!
● schnell ● lackschonend

● sauber

- Station

A. SCHACHTA
 KFZ-Meisterbetrieb 

Bahnhofstr. 31 · 58840 Plettenberg
Telefon 02391/ 50608

Reifenwechsel
Komplett-
Räder 15,00 €

- Station

A. SCHACHTA
 KFZ-Meisterbetrieb 

Bahnhofstr. 31 · 58840 Plettenberg
Telefon 02391/ 50608

RECHTSANWALTSKANZLEI

BRENTANO    BERNAUER-BOTOREK

JOHANNES BRENTANO Tät. Schwerp. Verkehrs-, 
Rechtsanwalt und Notar Arbeits-, Sozialrecht

Am Obertor 6 · 58840 Plettenberg
Tel. 0 23 91 / 30 83/84/85 · Fax 0 23 91 / 4 59 73
E-mail: RAeBrentano.Partner@t-online.de 

KLAUDIA BERNAUER-BOTOREK  
Rechtsanwältin Tät. Schwerp. Familienrecht

Damit Sie gut durch den Damit Sie gut durch den 
Winter kommen!Winter kommen!

Es muss nicht immer gleich ein solch schwerer Unfall sein – aber die kalte Jahreszeit erfordert Vorsicht. � Foto: Polizei

Was passiert, wenn es
unterwegs „gekracht“ hat?

Wichtige Tipps vom Rechtsanwalt: Richtig verhalten nach einem Verkehrsunfall
PLETTENBERG � Es kracht, es
scheppert und splittert. Trotz
„winterfestem“ Auto kam es
zum Unfall, zum Beispiel weil
der Hintermann das Brems-
manöver zu spät eingeleitet
hat. Was nun? Das Auto ist
kaputt, wie geht es jetzt wei-
ter? Wir lassen, stellvertre-
tend für die heimischen Ex-
perten „rund um das Auto“,
den Plettenberger Anwalt
Christian Flügge zu diesem
Thema zu Wort kommen.

„Was tun nach dem Unfall“
lautet die Frage. Hierzu gibt
der Rechtsanwalt und Sach-
verständige Tipps. Die erste
Devise lautet „Reden ist Sil-
ber, schweigen ist Gold“. Das
heißt: „Niemals die Unfall-
Schuld zugeben und keine
Angaben zur Schuldfrage
machen“, sagt Flügge.

Im Zweifel zum Unfall-
hergang keine Angaben ge-
genüber der Polizei oder an-
deren Dritten machen. Es
gilt weiterhin: Hände weg −
bei hohem Sachschaden,
Verletzten und fehlender Ei-
nigung keine Veränderung
am Unfallort vornehmen,
bis die Polizei eintrifft.

Bei Bagatellschäden (bis
rund 800 Euro Schadenshö-
he) Fotos machen und Skizze
anfertigen und von beiden
Unfallteilnehmern unter-
schreiben lassen danach
kann der Unfallort geräumt
werden, wenn der Verkehr
massiv beeinträchtigt wird.

Unfallbericht vollständig
ausfüllen. besonders wich-
tig sind: Name des Fahrers
und des Halters (notfalls
Personalausweisnummer
notieren), Kennzeichen,
Versicherungsnummer und
Versicherungsgesellschaft,
auch Zeugen notieren.

Abschleppen: Ist das Fahr-
zeug nicht mehr fahrbereit,
Abschleppen zur Werkstatt
des Vertrauens bzw. zur
nächsten Fachwerkstatt (ist
diese nicht die normaler-

weise betreuende Werk-
statt, sondern außerhalb,
dann keine Aufträge ertei-
len oder Ähnliches, bevor
ein Schadensgutachten er-
stellt ist). Wenn möglich,
beispielsweise im Falle ei-
ner Mitgliedschaft im
ADAC, das beschädigte Auto
zum heimischen Händler
verbringen lassen.

Werkstatt: Aufträge zur
Reparatur nur nach Erstel-
lung und Prüfung des Sach-
verständigengutachtens er-
teilen! Beauftragen Sie ei-
nen unabhängigen und
selbstständigen Sachver-
ständigen. Hier hilft Ihnen
Ihr Anwalt gerne weiter. Ge-
genüber dem Sachverstän-
digen muss regelmäßig eine
Abtretungserklärung für
das Sachverständigenhono-
rar abgegeben werden.

Ihre Rechte im Schadensfall:
Sie haben das Recht auf die
freie Wahl Ihrer Reparatur-
werkstatt. Außerdem gibt
es die freie Entscheidung,
ob und wie Sie den Unfall
reparieren lassen, des Wei-

teren die freie Wahl des ers-
ten Gutachters. Ein Mietwa-
gen während der Reparatur
nutzen oder Nutzungsaus-
fallentschädigung steht Ih-
nen ebenso zu. Hinweis: So
genannte Unfallersatztarife
der Vermieter werden we-
gen ihrer Höhe oft von der
gegnerischen Versicherung
nur teilweise ersetzt. Wich-
tig: Information über Preis-
gestaltung des Mietwagens

Ebenfalls Anspruch ha-
ben Sie auf den zur Repara-
tur erforderlichen Geldbe-
trag, wenn die Reparatur
den Wiederbeschaffungs-
wert nicht um mehr als 30
Prozent übersteigt.

Die fünf „Niemals“:
1. Niemals die Unfall-Schuld
am Unfallort eingestehen.
2. Niemals die Abwicklung
des Unfalls von nicht kom-
petenten Dritten abnehmen
lassen – nur Rechtsanwäl-
ten ist die Unfallregulie-
rung im Zusammenhang
mit einer Rechtsberatung
erlaubt. 3. Niemals kosten-
lose Unfallhilfe annehmen,

mit denen die Abtretung ih-
rer Ansprüche verbunden
ist. 4. Niemals Vereinbarun-
gen mit der gegnerischen
Versicherung, zum Beispiel
über die Wahl der Werk-
statt oder des Sachverstän-
digen, treffen und 5. Nie-
mals vom Unfallgegner
oder dessen Versicherung
beeinflussen lassen.

Körperschäden/Unfallverlet-
zungen: ● Anspruch auf
Schmerzensgeld ●  Ersatz Ih-
res Verdienstausfalls ● 

Haushaltsführungsschaden
●  Ersatz Heilbehandlungs-
kosten, soweit nicht von der
Krankenversicherung über-
nommen ●Kosten einer Kur-
behandlung ●Umschulungs-
maßnahmen ● Orthopädi-
sche Hilfsmittel ● Übernah-
me Unterhaltsverpflichtun-
gen. (Quelle für alles: Flügge).

Bei allen weiteren Fragen
im Bezug auf Ihr Recht hel-
fen die Anwälte gerne wei-
ter, die Werkstätten und
Händler bei Schäden oder
beim Autokauf. � fa

Gutachter helfen bei der Einschätzung des Sachschadens nach Unfällen. � Foto: GTÜ

Jahresinspektion für alle
Fahrzeuge nach Hersteller Angaben.

Plettenberg, Wiesenstraße 7 · Tel. 02391/13480


